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Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein








16.04.2009
Tagesordnung für den Erörterungstermin
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Errichtung und den Betrieb
eines Steinkohlekraftwerkes der Fa. 
GDF SUEZ Kraftwerk Brunsbüttel GmbH & Co. KG 
am Standort Brunsbüttel.
Am:
20.04.2009 und, bei Bedarf, an den folgenden Arbeitstagen.

Im:
Elbeforum Brunsbüttel, Von-Humboldt-Platz 5, 25541 Brunsbüttel 
1. Tag:





ab dem 2. Tag:

	Beginn:       10:00 Uhr
Kaffeepause:  11:30 – 11:45
Mittagspause: 13:00 – 14:00
Kaffeepause:  15:30 – 15:45
Ende:         gegen 17:15 
	Beginn:       09:00 Uhr
Kaffeepause:  10:30 – 10:45
Mittagspause: 12:15 – 13:15

Kaffeepause:  14:45 – 15:00

Kaffeepause:  16:30 - 16:45

Ende:         gegen 17:30


1.
Eröffnung der Sitzung durch die Verhandlungsleitung

2.
Organisatorisches - Erläuterung der Verhandlungsleitung zum Verfahrensstand und Zweck des Erörterungstermins, Feststellung der Tagesordnung
3.
Kurzvorstellung des Vorhabens durch den Vorhabenträger 
4.
Behandlung der fristgerecht erhobenen Einwendungen

4.1
Art des Verfahrens, Verfahrensdurchführung, Vollständigkeit
· Durchführung der Termins am Wochenende / Ausgleich Verdienstausfall.

· Der beantragte vorgezogene Baubeginn, die beantragte sofortige Vollziehung, sämtliche Ausnahmeanträge und die beantragte Teilgenehmigung sind abzulehnen. 
· Das Verfahren ist wegen des wegen fehlender wasserrechtlicher Genehmigungen/Erlaubnisse bzw. wegen Klimaschädlichkeit auszusetzen.
· Antragsunterlagen sind unvollständig (z.B. wegen fehlender Darstellungen; fehlender zusätzlicher Genehmigungsanträge; widersprüchlicher bzw. fehlerhafter/unvollständiger Angaben; fehlender Störfallbetrachtungen; es liegt kein Zeitplan für den Rückbau der Anlage vor).
· Alle geplanten Kraftwerksprojekte sind bei der Genehmigung zu berücksichtigen.

4.2
Bedarf / Kapazität / Energiewirtschaft / Alternativen (Standort, Technik)
· Es wird eine Bedarfsplanung für alle Kraftwerke bzw. ein Nachweis für den Strombedarf (Exportüberschuss) gefordert.

· Es wird ein Gutachten zur Auslastung der Stromnetze gefordert.

· Der Strom aus Off-Shore-Anlagen ist vorrangig in die Leitungsnetze einzuspeisen.

· Die Nutzungsdauer fossiler Kraftwerke ist ungewiss.

· Es werden keine alten fossilen Kraftwerke abgeschaltet. 
· Investition in neue Kohlekraftwerke ist ökonomisch fragwürdig.

· Das Vorhaben widerspricht den energiepolitischen Vorgaben der EU bzw. es wird das Energiewirtschaftsgesetz vernachlässigt.
· Durch die verbrauchsferne Stromerzeugung werden hohe Leitungsverluste eintreten.
· Es wird die Prüfung von Standortalternativen gefordert.

· Es sind alternative Techniken (GUD-Kraftwerk, Wirbelschichtkessel) zu prüfen/zu realisieren.

· Die Nutzung von Kernenergie ist als Alternative zu prüfen.

4.3
Bauplanerische Belange, Standort
· Regionalplan IV bzw. Raumordnung wurde nicht beachtet (Vorrang Chemie- bzw. Erdölindustrie).

· Infrastruktureinrichtungen liegen außerhalb des B-Plan Gebietes. 

· Für sämtliche Kraftwerksprojekte ist eine länderübergreifende Standortplanung erforderlich.
· Abstand zu Wohn- bzw. Mischgebieten ist zu gering.

· Überprüfung des Standortes auf Bombenblindgänger erforderlich.

4.4
Anlagenverkehr (außerhalb der Anlage)

· Der zusätzliche Lkw- und Schienenverkehr ist erheblich. Es ist mit unzumutbaren Belastungen und mit negativen Auswirkungen zu rechnen. Es wird eine zeitliche Beschränkung der Schienen- und Straßentransporte gefordert.

· Es wird eine Umgehungsstraße für Brokdorf gefordert. 

· Es werden Mehrkosten bei Bahnquerungen befürchtet.

· Die Festsetzung der ausschließlichen Nutzung der B5 für den kraftwerksbezogenen LKW-Verkehr wird gefordert. 

· Es wird die Bewertung der Auswirkungen von Schiffshavarien gefordert.
· Die Betrachtung der zusätzlichen betrieblichen Verkehre aller Kraftwerksprojekte wird gefordert.
4.5
Stoffströme 
· Es wird ein Qualitätsmanagement für die Kohle gefordert, da diese aus unterschiedlichen Herkunftsgebieten stammen wird. 
· Der Einsatz hochqualitativer Kohlen wird gefordert.

· Es werden umfassende Eingangskontrollen der Kohle gefordert

· Die Schadstofffreisetzung bei der Kohleförderung bzw. die Kohleförderung an Sich ist zu betrachten.

· Es fehlen Angaben zum Verbleib der Abfallstoffe.

· Die Prüfung der Verwertungs- und Beseitigungsmethoden wird gefordert.
4.6.1
Anlagentechnik, Energieeffizienz
· Selektive katalytische Reduktion (SCR) ist nicht Stand der Technik zur Reduzierung von (Fein-)Staubemissionen.

· Keine Genehmigungserteilung, da unzureichende Rückhaltetechniken eingesetzt werden sollen bzw. eine rechtliche Verschärfung absehbar sei.

· Beantragte Grenzwerte liegen zu dicht an den gesetzlichen Anforderungen bzw. sind (für Halbstundenmittelwerte Stickoxide) zu hoch.

· Die Freisetzung von Schadstoffen ist zum Schutz der menschlichen Gesundheit bzw. der Vermarktungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Produkte zu begrenzen.
· Es wird beantragt, ein wirksameres Filterverfahren bzw. eine zusätzliche Abgasreinigungsanlage aufzuerlegen.

· Die fehlende KWK wird bemängelt bzw. der Verzicht auf KWK beeinträchtigt die Versorgungssicherheit. 
· Der Wirkungsgrad des geplanten Kraftwerkes ist unzureichend, es sind effizientere Techniken einzusetzen.
· Die Angaben zum Energieumsatz der Anlage sind fehlerhaft.

4.6.2.
Nicht bestimmungsgemäßer Betrieb, Anlagensicherheit / Arbeits- und Brandschutz

· Es wird die Darstellung möglicher Auswirkungen bei Störfällen und die Berücksichtigung der Seveso-II-Richtlinie gefordert.

· Es sollen Anlagen und Gefahrenabwehrpläne erstellt werden; das Störfallpotenzial ist beim Abstand zum Wohngebiet nicht berücksichtigt.

· Die Lagermenge an Heizöl EL bedingt eine Störfallvorsorge (Grundpflichten 12. BImSchV).
· Es wird eine unverzügliche Information der Anwohner für den Fall des Eintretens von Störfällen gefordert, damit frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden können (z.B. Stallhaltung des Viehs). 

· Der Brandschutz ist unzureichend bzw. es sind keine Kapazitäten im Brandschutz vorhanden. 

· Es werden Erkrankungen durch Lärm bei den Arbeitnehmern befürchtet.

· Es fehlen Formulare gem. Betriebssicherheitsverordnung. 

4.7
Klima (global)

· Der CO2-Ausstoß trägt erheblich zum Klimawandel bei, die Klimaschutzziele werden vernachlässigt.

· Die CO2-Abscheidung ist zweifelhaft; CCS ist zur Lösung des Klimaproblems ungeeignet. 
· Der Einfluss der Planung auf den Klimawandel wurde nicht untersucht; die technischen Planungen sind ständig anzupassen.

· Der Klimawandel wird zu Deicherhöhungen führen bzw. sind die Deicherhöhungen wegen des Klimawandels nicht ausreichend. 

· Es kommt zu erhöhten Kosten aufgrund des Klimawandels.

· Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima werden bagatellisiert; die Emissionen von Treibhausgasen sind im BImSch-Verfahren zu berücksichtigen; die Anforderungen des TEHG sind zu erfüllen.

4.8
Lärm und Schwingungen/Erschütterungen in der Bauphase bzw. im Anlagenbetrieb.
· Die Richtwerte sind bereits jetzt überschritten bzw. die Grenzwerte nicht einzuhalten.

· Durch die mehrjährige Bauphase werden erhebliche Lärmbelästigungen befürchtet.

· Es wird die zeitliche Beschränkung des Verkehres während der Bauphase gefordert.

· Die Lärmbelastung durch die Gründungsarbeiten ist nicht bekannt.

· Das Baulärmgutachten ist nicht eindeutig, die Berücksichtigung von Erschütterungen fehlt.

· Es werden zusätzliche Lärmbelastungen durch Generator, Turbine, Dampfdruckventile u.a. Aggregate auftreten. Es wird insbes. die Störung der Nachtruhe befürchtet.

· Zusätzliche Verkehrsbelastungen durch den Anlagenbetrieb.

· Bei der Beurteilung sind die Richtwerte für Wohngebiete zugrunde zu legen und es ist eine korrekte Schallausbreitungsrechnung durchzuführen.

· Tieffrequente Geräusche wurden unzureichend untersucht.

· Die Immissionskontingente schädigen die Anwohner, es werden Lärmschutzmaßnahmen gefordert.
· Eine Berücksichtigung des Hafenbetriebes ist erforderlich.

4.9
Lichtimmissionen
· Die Immissionen durch Streulicht bzw. Sicherheitsbeleuchtung sind zu minimieren.

4.10.
Radioaktivität 
· Es werden Schädigungen durch radioaktive Stoffe befürchtet. 

· Forderung nach wissenschaftlicher Untersuchung der Gefährdung durch radioaktive Stoffe bzw. Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Strahlung.
4.11
Beurteilungsgebiet / Untersuchungsraum, Schadstofffreisetzung Luftschadstoffe
· Die Schornsteinhöhe wurde falsch/willkürlich festgelegt.

· Bei den Immissionsbetrachtungen ist ein größerer Radius (Anmerkung: vermutlich TA Luft-Kreis gemeint) zugrunde zu legen.

· Es wird eine Erweiterung des Untersuchungsgebietes auf die gesamte Wilstermarsch bzw. die Einbeziehung der geplanten Projekte in Stade gefordert.

· Die Ermittlung der Vorbelastungen war unzureichend.

· Die Vorbelastung mit Feinstaub bzw. mit Stickoxiden ist zu hoch.

· Die Vorbelastung an der Westertweute kann nicht herangezogen werden, es sind die bestehenden bzw. geplanten Kraftwerke und die neuesten Daten der Dioxinvorbelastung zu berücksichtigen.

4.12
Immissionsschutz / Grenzwerte / Überwachung (Bau und Betrieb)
· Es ist keine Referenzanlage zum Vergleich des Schadstoffausstoßes angegeben.

· Filterwechsel und Turbinenreinigung nur außerhalb der Vegetationszeit.

· Die Überwachung und Aufzeichnung der Schadstofffreisetzung, insbes. für Dioxine und Furane, wird gefordert.

· Bei vier Kraftwerksblöcken kommt es zu unakzeptablen Emissionen von Schwermetallen.

· Messungen nach TA Luft bei den Hilfsdampferzeugern notwendig.

· Der Mittlere Emissionsfaktor bei der Kohlehaldenabwehung ist zu niedrig; es bestehen erhebliche Kenntnislücken bei der PM2,5-Fraktion; es wird ein doppelt konservativer Ansatz für PM10 gefordert.
· Die Immissionsprognose ist fehlerhaft und somit nicht zuzulassen; die Ermittlung der Kurzzeit-Immissionswerte ist nicht konform zur TA Luft; die QPR ist fehlerhaft; die Berücksichtigung der Windrose Hamburg ist falsch, da nicht übertragbar; die Beeinflussung der vorhandenen Abgasfahnen durch das Kesselhaus bzw. Inversionswetterlagen sind zu berücksichtigen.

· In der Immissionsprognose ist der Kohleimport zu berücksichtigen; die Bewertung der Zusatzbelastung durch die Kohleanlieferung ist nicht eindeutig.
· Die Berechnungen der Immissionen durch den Schiffsverkehr ist fehlerhaft; der gegenwärtige Schwefelgehalt der Schiffstreibstoffe ist zu berücksichtigen; das SAVA Gutachten ist fehlerhaft.

· Eine Untersuchung des Einflusses der Schadstoffe auf die Windkraftanlagen wird gefordert.

· Die Grenzwerte bzw. der zukünftige Standard der EU sind nicht einzuhalten.

· Es wird Smog durch erhöhte Stickoxidkonzentrationen, die Ablagerung von Grob-Staub und eine Anreicherung schädlicher Stoffe befürchtet.

· Die Gemeinde Wewelsfleth befürchtet unzumutbare Belastungen, Burg ist als Luftkurort zu berücksichtigen.

· Die zeitliche und räumliche Begrenzung der Bauflächen ist darzustellen.

· Die Beschreibung der Baustelleneinrichtung ist unzureichend.

4.13
Gerüche 
· Die Vorbelastung durch Gerüche ist schon jetzt hoch, es werden Schutzmaßnahmen vor Geruchsbelästigungen gefordert. 

5. UVU

5.1.
Schutzgut Mensch einschließlich Gesundheit

· Es werden zusätzliche Belastungen der Gesundheit durch eingeatmete Schadstoffe (Feinstaub, Schwermetalle, Kohlenwasserstoff, Dioxine u.a). aber auch seelische Belastungen befürchtet. Empfindliche Personen (insbes. Kinder) leiden besonders unter der Belastung. 
· Eine Erhöhung des Krebsrisikos wird befürchtet.

· Die Luftqualität wird sich verschlechtern und damit auch die Situation bei Vorerkrankungen.

· Durch die Vielzahl von Kohlekraftwerken ergeben sich Gesundheitsgefahren auch während sportlicher bzw. Freizeitaktivitäten.

· Es wird eine korrekte Darstellung der gesundheitlichen Auswirkungen, die Berücksichtigung der Ergebnisse neuester epidemiologischer Studien und die Beurteilung der Luftschadstoffe anhand internationaler Grenzwerte gefordert.

· Es wird die Ablehnung des Vorhabens zum Schutz der Bevölkerung gefordert, weil dieses die Grundrechte, das Recht auf intakten Lebensraum und gesundheitspolitische Ziele verletzt. 
5.2.
Schutzgut Wasser / Boden / Klima (lokal)
· Es wird eine Darstellung der Auswirkungen der Trinkwasserentnahme und des Einflusses auf die Gewässerstruktur und Ländereien gefordert. 
· Die Schadstoffeinträge in die Oberflächengewässer sind zu untersuchen, die Verschlechterung der Wasserqualität in Grüppen und Wettern wird befürchtet. 
· Es wird ein erhöhter Eintrag von Dioxinen/Furanen in die Nordsee befürchtet. 
· Durch das Entnahmebauwerk kommt es zu einer erheblichen Störung des Tidestromes.

· Der geringe Abstand der Kühlwasserentnahmebauwerke zueinander bedingt einen Kühlwasserkurzschluss; eine genaue Angabe zur Lage des Entnahmebauwerkes wird gefordert.

· Es fehlen Angaben zur Immissionsempfindlichkeit des Schutzgutes Wasser bzw. es fehlt ein hydrogeologisches Gutachten.

· Es wird eine Beprobung der landwirtschaftlichen Flächen nach dem BBodSchG gefordert.
· Eine erhebliche Belastung der fruchtbaren Marschböden bzw. eine Versauerung wird befürchtet.

· Es werden Bodenverunreinigungen bei LKW Unfällen befürchtet.

· Die Vorbelastung der Überschwemmungsbereiche ist zu bestimmen.

· Die angewandten Normen zur Beurteilung der Schadstoffanreicherung sind unzureichend; ein Baugrundgutachten fehlt.

· Es wird eine Verschattung durch die Abgasfahne befürchtet; es wird eine Untersuchung der Auswirkungen der Verschattung bzw. zu Belastungen durch Industrieschnee gefordert.

· Es werden Stauwirkungen und somit Temperaturveränderungen befürchtet.

· Die Flächenversiegelung führt zu Temperaturerhöhungen. 
5.3.
Schutzgut Tiere, Pflanzen / FFH / Landschaft

· Es wird die Darstellung der Folgen des Klimawandels auf das Ökosystem gefordert.
· Eine Kontamination von Fischen durch die Schwermetallimmissionen wird befürchtet; eine korrekte Darstellung der stofflichen Emissionen über den Luftpfad wird gefordert.

· Die Lärmwirkungen auf Tiere sind zu untersuchen, es darf keinen vorzeitigen Baubeginn während der Brutzeit geben.
· Der Beobachtungszeitraum (Erfassung Artenschutz) ist unzureichend; die Gefährdung besonders geschützter Arten wird befürchtet.
· Das Entnahmebauwerk befindet sich im Wanderweg der Fische.

· Es werden Wertverluste der Naturschutzgebiete bzw. der Verlust von Bienen- und Schmetterlingsweiden befürchtet.
· Die FFH-Vogelschutzgebiete Vorland St. Margarethen bzw. Elbästuar werden durch das Vorhaben beeinträchtigt; die Schadstoffeinleitungen in gefährdete Schutzgebiete sind zu hoch; es bestehen hohe Anforderungen an die Prüfung von Natura-2000-Gebieten.

· Die Stickstoffeinträge führen zur Beeinträchtigung von FFH- und NSG-Gebieten.
· Die Überschreitung der Irrelevanzgrenzen gem. TA Luft führt zu Beeinträchtigungen der FFH- Erhaltungsziele.

· Die Auswirkungen von Baulärm auf die Brut- und Rastvögel in den FFH-Gebieten ist zu untersuchen.

· Eingriffsausgleichsregelungen:
- Planung weiterer Kraftwerke auf Ausgleichsflächen für Brutvögel,
- Renaturierung Helser-Kattrepler Fleet,
- Renaturierung des Vaaler Moors wird beeinträchtigt,
- Überregionale Kompensation.

· Das Vorhaben führt zur Störung des Landschaftsbildes; die Beurteilung dieses Eingriffs ist unzureichend. 
5.4.
Schutzgut Kultur- und Sachgüter / Wechselwirkungen
· Es werden Gefährdungen/Beschädigungen historischer Bauwerke und Baudenkmale, kulturell wertvoller Gebäude bzw. von Maschinen befürchtet. 
· Es fehlen Untersuchungen der Synergieeffekte und Wechselwirkungen zwischen den Schadstoffen. 
· Negative zusätzliche Wechselwirkungen sind nicht auszuschließen. 
5.6.
Sonstige Einwendungen
· Schutz der Lebensgrundlagen gem. § 1 BauGB wird nicht beachtet.

· Betreiberpflichten gem. § 5 Abs. 1 BImSchG werden verletzt; das Vorhaben verstößt gegen eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen (GG, BImSchG, TA L; …).

· Durch das Kraftwerk ist das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Art. 2 II 1 GG und die Unverletzlichkeit des Wohneigentums Art. 14 II 1 GG eingeschränkt.

· Das Vorhaben Verletzt das Grundrecht auf Eigentum.

· Die EU fordert die Aufstellung von Luftreinhalteplänen bzw. die Einrichtung von Umweltzonen.
· Im Hinblick auf die schon bestehenden Industrieanlagen wird eine Umkehr der Beweislast gefordert. 

· Wertminderungen von Immobilien bzw. Verluste durch Überflutungen und Sturmschäden werden befürchtet.

· Es wird eine weiträumige Schädigung der Landwirtschaft, des Obst- und Gemüseanbaus und der Milch- bzw. Viehwirtschaft durch Photooxidantien, sauren Regen, Ozon, u.a. Luftschadstoffe befürchtet.

· Vermarktungsverbote für belastete Lebensmittel werden befürchtet; die Erfüllung zukünftiger Qualitätsauflagen wird erschwert.

· Es wird eine Ermittlung des IST-Zustandes und der Zusatzbelastungen der landwirtschaftlichen Betriebe gefordert. 
Es werden Schadenersatzansprüche für Ernteausfälle, Viehkrankheiten und Reparaturen gestellt und die Forderung nach einer Umkehr der Beweislast erhoben. 
Es soll ein Untersuchungsprogramm in Abstimmung mit der LWK SH durchgeführt werden.

· Es wird eine Schädigung des Tourismus in der Region, des Naherholungs- und Freizeitwertes der Landschaft und insgesamt eine Minderung der Erholungsfunktionen und der Lebensqualität befürchtet.

· Es werden Leistungsminderungen und Schäden bei Solar- und Windkraftanlagen befürchtet.

· Finanzielle Einbußen und steigende Kosten bei den Gemeinden bzw. eine Verschlechterung der Beschäftigungssituation werden erwartet.
Eine Dokumentation der Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation wird gefordert.
· Es kommt zu einem Verlust von Heimat und Perspektive.
· Eine Benennung der gesamten Volkswirtschaftlichen Schäden wird gefordert.
· Die ISO 14001 (Umweltmanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung) wurde nicht beachtet.
6.
Ende der Erörterung mit Hinweis über den weiteren Ablauf des Genehmigungsverfahrens  
